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                                                           Anlage 33 

              Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie 

                 A. Definition des Aufgabengebiets 

  Das Sonderfach Pharmakologie und Toxikologie umfasst die 
Erforschung von Arzneimittel- und Schadstoffwirkungen im 
Tierexperiment, am Menschen und in der Umwelt, die Untersuchung von 
Resorption, Verteilung, chemischen Veränderungen und Elimination von 
Wirkstoffen, die Mitarbeit bei der Entwicklung und Anwendung neuer 
Pharmaka sowie bei der Bewertung ihres therapeutischen Nutzens, die 
Mitarbeit bei der Auffindung und Bewertung von Schadstoffrisiken, 
die Beratung von Ärztinnen/Ärzten in der Arzneitherapie und bei 
Vergiftungsfällen sowie die fachspezifische Begutachtung. 

          B. Mindestdauer der Ausbildung und Ausbildungsfächer 

    1. Hauptfach: 
       Vier Jahre 
    2. Pflichtnebenfächer: 
       Sechs Monate Innere Medizin 
    3. Wahlnebenfächer: 
  3.1. Gebundene Wahlnebenfächer: 
       Ein Jahr in einem oder mehreren der folgenden Sonderfächer, 
       wobei jedes gewählte Fach in der Dauer von zumindest drei 
       Monaten zu absolvieren ist: 
       Anästhesiologie und Intensivmedizin, Arbeitsmedizin, 
       Augenheilkunde und Optometrie, Blutgruppenserologie und 
       Transfusionsmedizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und 
       Geburtshilfe, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Haut- und 
       Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinder- und 
       Jugendchirurgie, Kinder- und Jugendheilkunde, Kinder- und 
       Jugendpsychiatrie, Lungenkrankheiten, Medizinische 
       Leistungsphysiologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
       Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Orthopädie und 
       Orthopädische Chirurgie, Physikalische Medizin und Allgemeine 
       Rehabilitation, Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 
       Chirurgie, Psychiatrie, Radiologie, 
       Strahlentherapie-Radioonkologie, Unfallchirurgie, Urologie 
  3.2. Freie Wahlnebenfächer: 
       Sechs Monate in einem Sonderfach oder zwei Sonderfächern nach 
       Wahl, wobei jedes gewählte Fach in der Dauer von zumindest 
       drei Monaten zu absolvieren ist 


